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(54) Träger als oder für eine Papiermaschinenbespannung

(57) Die Erfindung betrifft einen flüssigkeitsdurch-
lässigen Träger (1) als oder für eine Papiermaschinen-
bespannung, die in der Pressenpartie einer Papierma-
schine einsetzbar ist, wobei der Träger (1) wenigstens
zwei Lagen (2, 3) aufweist, die sich über diskrete Stüt-

zelemente (4 bis 9) gegenseitig abstützen. Der Träger
ist dadurch gekennzeichnet, daß die gegenseitige Ab-
stützung derart elastisch ausgebildet ist, daß sich der
Abstand der Lagen (2, 3) unter Druckbeanspruchung
einfedernd verringert und bei Druckentlastung ausfe-
dernd wieder vergrößert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen flüssigkeitsdurch-
lässigen Träger als oder für eine Papiermaschinenbe-
spannung, die in der Pressenpartie einer Papiermaschi-
ne einsetzbar ist, wobei der Träger wenigstens zwei La-
gen aufweist, die sich über diskrete Stützelemente ge-
genseitig abstützen.
[0002] Papiermaschinenbespannungen, die für die
Führung der Papierbahn durch die Pressenpartie einer
Papiermaschine geeignet sind, sind konventioneller
Weise als Pressenfilz ausgebildet. Solche Pressenfilze
haben einen Träger, bestehend aus einem Gewebe, ei-
nem Gewirke oder einem Fadengelege, auf den ein Fa-
servlies aufgenadelt ist, so daß die Bespannung einen
filzartigen Charakter hat. In neuerer Zeit sind Vorschlä-
ge gemacht worden, die Pressenfilze durch eine Papier-
maschinenbespannung zu ersetzen, die aus zwei - oder
mehr - extrudierten und übereinander gelegten Bahnen
zusammengesetzt sind, wobei sich die Bahnen über
diskrete Stützelemente verschiedenster Formgebun-
gen gegenseitig abstützen (vgl. EP 0 802 280 A2; Wo
01/98580 A1). Die Stützelemente werden ebenfalls bei
dem Extrusionsprozeß ausgebildet. Sie sind so geformt,
daß sie ineinandergreifen und sich dabei gegenseitig
hinterfassen. Sie bestimmen den Abstand zwischen
den beiden Bahnen. Die Bahnen selbst sind porös aus-
gebildet, so daß die aus der Papierbahn in der Presse
ausgepreßte Flüssigkeit durch die Bahnen hindurchtre-
ten kann und die Papierbahn hierdurch entwässert wird.
Auf den Außenseiten der beiden Bahnen können Vlies-
schichten aufgebracht sein, die mit den Bahnen verbun-
den sind. In diesem Fall bildet die Struktur aus Bahnen
und Stützelementen einen Träger für die Vliesschichten.
[0003] Solche Papiermaschinenbespannungen ha-
ben die Eigenschaft, daß sie die Papierbahn im vorde-
ren Teil des Pressenspalts zunächst sehr gut entwäs-
sern. Im hinteren Teil des Pressenspalts entsteht jedoch
aufgrund des dort kontinuierlich oder plötzlich nachlas-
senden Pressendrucks eine Rückbefeuchtung der Pa-
pierbahn, d.h. es fließt Wasser aus dem Träger und dem
papierseitigen Vlies zurück in die Papierbahn. Hier-
durch wird die Entwässerungsleistung der Papierma-
schinenbespannung erheblich reduziert.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Träger der eingangs genannten Art so zu gestalten,
daß eine Rückbefeuchtung der Papierbahn im hinteren
Teil des Pressenspalts wesentlich herabgesetzt oder
sogar gänzlich vermieden wird.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß die gegenseitige Abstützung derart
elastisch ausgebildet ist, daß sich der Abstand der La-
gen unter Druckbeanspruchung einfedernd verringert
und bei Druckentlastung wieder ausfedernd vergrößert.
Wird ein solchermaßen ausgebildeter Träger in der
Presse unter Druck gesetzt, kommt es zu einer Dicken-
reduzierung des Trägers und damit zu einer Verringe-
rung des freien Volumens zwischen den beiden Lagen.

Im hinteren Teil des Pressenspalts läßt der Druck nach,
und es erfolgt augenblicklich eine elastische Rückstel-
lung des Abstands zwischen den Lagen in den Aus-
gangszustand. Die mit Wasser gefüllten freien Volumina
zwischen den Lagen werden hierdurch vergrößert, wo-
durch ein wasserfreier Zwischenraum im Bereich der
papierbahnseitigen Lage entsteht, der das Zurückflie-
ßen von Wasser verzögert, ja sogar Wasser aus dem
papierseitigen Vlies zurück in den Träger saugt, bis die
Papierbahn von der Papiermaschinenbespannung ge-
trennt worden ist. Dabei kann die Geschwindigkeit des
Rückstellvorgangs nach Verlassen des Pressenspalts
durch Einstellung der Elastizität so gesteuert werden,
daß ein möglichst optimaler Effekt eintritt.
[0006] In Ausbildung der Erfindung ist vorgesehen,
daß zumindest an den Stellen, wo sich die Lagen ge-
genseitig abstützen, ein- oder beidseitig eine elastische
Beschichtung aufgetragen ist. Diese Beschichtung
kann aus Gummi, Polyurethan oder einem anderen Ela-
stomer, beispielsweise Silikonelastomer, bestehen.
[0007] Die Lagen und Stützelemente sind zweckmä-
ßigerweise so geformt, daß sie als extrudierte Bahnen
aus Kunststoff hergestellt werden können. Als Kunst-
stoffe kommen vor allem Polyamid 6, 6.6, 6.10, 6.12
oder 12 oder PTT in Frage, aber auch andere Kunst-
stoffe, wie sie beispielsweise in den Ansprüchen 16 bis
23 der WO 01/98580 A1 aufgeführt sind.
[0008] Damit der Träger flüssigkeitsdurchlässig ist,
sollte er mit einem Raster von Perforationen versehen
sein, die beispielsweise mit Hilfe eines Lasers erzeugt
werden können. Durch Größe und Anzahl der Perfora-
tionen pro Flächeneinheit kann die Durchlässigkeit ent-
sprechend den jeweiligen Gegebenheiten individuell
angepaßt werden.
[0009] Die Stützelemente sind zweckmäßigerweise
so ausgebildet, daß sie sich wechselseitig hinterfassen,
so daß die Verbindung der Lagen über die Stützelemen-
te selbst erfolgt. Dabei können die Stützelemente spie-
gelbildlich ausgebildet, jedoch zueinander versetzt an-
geordnet sein. Damit sie mit der jeweiligen Bahn durch
Extrusion ausgeformt werden können, sollten die Stüt-
zelemente als sich in Längsrichtung, d.h. Extrudierrich-
tung des Trägers erstreckende Stützstege ausgebildet
sein.
[0010] Die Stützelemente können an ihren freien En-
den bogenförmig ausgebildet sein. Besonders zweck-
mäßig ist ein pilzartiger oder pfeilartiger Querschnitt, da
hierdurch Stege ausgebildet werden, die sich gegensei-
tig hinterfassen können.
[0011] Nach der Erfindung ist ferner vorgesehen, daß
die Stützelemente eine Einkerbung aufweisen, die
zweckmäßiger Weise mit dem Material der elastischen
Beschichtung gefüllt ist. Ferner kann es zweckmäßig
sein, wenn die Stützelemente unterschiedliche Abstän-
de haben.
[0012] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher veranschaulicht. Sie
zeigt einen teilweisen Querschnitt durch einen Träger 1

1 2



EP 1 541 754 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

für eine Papiermaschinenbespannung, die in der Pres-
senpartie einer Papiermaschine eingesetzt werden soll.
Der Träger 1 besteht aus zwei extrudierten Bahnen 2,
3, die spiegelbildlich ausgebildet sind. Die Bahnen 2, 3
weisen im Querschnitt pilzförmige Stützstege 4, 5, 6
bzw. 7, 8, 9 auf, die sich senkrecht zur Zeichnungsebe-
ne und damit in Extrusionsrichtung erstrecken. Sie sind
so angeordnet, daß sie sich mit ihren seitlichen Vor-
sprüngen hinterfassen, nachdem sie zuvor zusammen-
geklippt worden sind.
[0013] Beide Bahnen 2, 3 weisen Perforationen - bei-
spielhaft mit 10, 11 bezeichnet - auf, sind also flüssig-
keitsdurchlässig. Der Träger 1 ist deshalb zur Entwäs-
serung einer Papierbahn geeignet.
[0014] Die einander zugewandten Seiten der Bahnen
2, 3 und der Stützstege 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind jeweils mit
einer durchgehend schwarz dargestellten Beschichtung
12, 13 versehen, die aus einem Elastomer oder Gummi
besteht. Das Material der Beschichtungen 12, 13 ragt
in Sacklöcher - beispielhaft mit 14 bezeichnet - hinein,
die in die Stützstege 4, 5, 6, 7, 8, 9 eingeformt sind.
[0015] Auf die außenliegenden Ober- und Untersei-
ten des Trägers 1 können Vliesschichten aufgebracht
und befestigt werden, beispielsweise mit Hilfe von Kleb-
stoff.
[0016] Die Laufrichtung eines solchen Trägers 1 er-
streckt sich senkrecht zur Zeichnungsebene. Beim
Durchlauf durch die Pressenpartie einer Papiermaschi-
ne liegen die Stützstege 4, 5, 6, 7, 8, 9 zunächst ohne
größeren Druck an der jeweils gegenüberliegenden
Bahn 2, 3 bzw. deren Beschichtung 12, 13 an. Beim
Durchlauf durch den Pressenspalt erhöht sich der
Druck, so daß die Beschichtungen 10, 11 im Bereich der
Stützstege 4, 5, 6, 7, 8, 9 elastisch komprimiert werden,
so daß sich die Gesamtdicke des Trägers 1 entspre-
chend verringert. Hinter dem Pressenspalt erfolgt eine
Rückstellung in die Ausgangsposition aufgrund der Fe-
derwirkung der Beschichtungen 12, 13. Hierdurch wird
das freie Volumen zwischen den beiden Bahnen 2, 3
schlagartig vergrößert mit der Folge, daß die Flüssigkeit
in den Perforationen 12, 13 in den freien Innenraum zu-
rückgesogen wird. Durch entsprechende Einstellung
der Elastizität der Beschichtungen 12, 13 tritt dieser Ef-
fekt so schnell ein, daß das Wasser in das freie Volumen
zwischen den Bahnen 2, 3 zurückfließt und solange zu-
rückgehalten wird, bis die Papierbahn von dem Träger
1 abgehoben ist. Auf diese Weise wird eine Rückbe-
feuchtung der Papierbahn minimiert und damit der Ge-
samtentwässerungsgrad gesteigert.

Patentansprüche

1. Flüssigkeitsdurchlässiger Träger (1) als oder für ei-
ne Papiermaschinenbespannung, die in der Pres-
senpartie einer Papiermaschine einsetzbar ist, wo-
bei der Träger (1) wenigstens zwei Lagen (2, 3) auf-
weist, die sich über diskrete Stützelemente (4 bis 9)

gegenseitig abstützen, dadurch gekennzeichnet,
daß die gegenseitige Abstützung derart elastisch
ausgebildet ist, daß sich der Abstand der Lagen (2,
3) unter Druckbeanspruchung einfedernd verrin-
gert und bei Druckentlastung ausfedernd wieder
vergrößert.

2. Träger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß an den Stellen, wo die Lagen (2, 3) sich
gegenseitig abstützen, ein- oder beidseitig eine ela-
stische Beschichtung (12, 13) aufgetragen ist.

3. Träger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß die Beschichtung aus Gummi oder einem
Elastomer besteht.

4. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die Lagen (2,-3) und Stütz-
elemente (4 bis 9) aus extrudierten Bahnen gebildet
sind.

5. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Lagen (2, 3) aus Poly-
amid 6, 6.6, 6.10, 6.12 oder 12 sowie PTT beste-
hen.

6. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Lagen (2, 3) perforiert
sind.

7. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4 bis 9)
sich wechselseitig hinterfassen.

8. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4, 9)
spiegelbildlich ausgebildet, jedoch zueinander ver-
setzt angeordnet sind.

9. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daß die Stützelemente als sich in
Längsrichtung des Trägers erstreckende Stützste-
ge (4, 9) ausgebildet sind.

10. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4 bis 9)
an ihren freien Enden bogenförmig ausgebildet
sind.

11. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4
bis 9) pilzartigen oder pfeilartigen Querschnitt ha-
ben.

12. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4,
9) eine Einkerbung (14) aufweisen.
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13. Träger nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, daß die Einkerbungen (14) mit dem Material
der elastischen Beschichtung (12, 13) gefüllt sind.

14. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4,
9) unterschiedliche Abstände haben.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ

1. Flüssigkeitsdurchlässiger Träger (1) als oder für
eine Papiermaschinenbespannung, die in der Pres-
senpartie einer Papiermaschine einsetzbar ist, wo-
bei der Träger (1) wenigstens zwei Lagen (2, 3) auf-
weist, die sich über diskrete Stützelemente (4 bis 9)
gegenseitig abstützen, dadurch gekennzeichnet,
daß an den Stellen, wo die Lagen (2, 3) sich gegen-
seitig abstützen, ein- oder beidseitig eine elastische
Beschichtung (12, 13) aufgetragen ist, die derart
elastisch ausgebildet ist, daß sich der Abstand der
Lagen (2, 3) unter Druckbeanspruchung durch ela-
stische Komprimierung der Beschichtung (12, 13)
verringert und bei Druckentlastung durch elastische
Rückstellung der Beschichtung (12, 13) wieder ver-
größert.

2. Träger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Beschichtung aus Gummi oder einem
Elastomer besteht.

3. Träger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Lagen (2, 3) und Stützele-
mente (4 bis 9) aus extrudierten Bahnen gebildet
sind.

4. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Lagen (2, 3) aus
Polyamid 6, 6.6, 6.10, 6.12 oder 12 sowie PTT be-
stehen.

5. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Lagen (2, 3) per-
foriert sind.

6. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4
bis 9) sich wechselseitig hinterfassen.

7. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4,
9) spiegelbildlich ausgebildet, jedoch zueinander
versetzt angeordnet sind.

8. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente als
sich in Längsrichtung des Trägers erstreckende

Stützstege (4, 9) ausgebildet sind.

9. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4
bis 9) an ihren freien Enden bogenförmig ausgebil-
det sind.

10. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4
bis 9) pilzartigen oder pfeilartigen Querschnitt ha-
ben.

11. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4,
9) eine Einkerbung (14) aufweisen.

12. Träger nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einkerbungen (14) mit dem Ma-
terial der elastischen Beschichtung (12, 13) gefüllt
sind.

13. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stützelemente (4,
9) unterschiedliche Abstände haben.
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